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Vorwort 
 
 
  
 
Mit diesem Bericht wollen wir Sie, verehrte Leserinnen und Leser, wieder über die 
Ereignisse der Kinder- und Jugendhilfe des letzten Jahres informieren und viele Da-
ten, Fakten und Zahlen öffentlich machen. Nicht allein aber geht es darum, einer blo-
ßen Pflicht Genüge zu tun. Vielmehr wollen wir diese Gelegenheit nutzen, unsere 
Anliegen und Überlegungen Gesellschaft und Politik nahe zu bringen, da Rahmen-
bedingungen und Möglichkeiten wirkungsvoller, zeitgemäßer Kinder- und Jugendhilfe 
in starkem Maße von deren Aufmerksamkeit abhängig sind.  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes berichten in gebotener Kürze über 
ihre Fachbereiche und sind gerne bereit, Fragen und Anregungen die sich daraus 
ergeben, mit Ihnen zu erörtern. Die Rubrik „Bearbeitungsfälle“ gibt Aufschluss über 
das gesamte Leistungs- und Aufgabenspektrum der Jugendhilfe und stellt die Ent-
wicklung der Fallzahlen über mehrere Jahre hinweg dar.  
 
Die Jugendhilfeplanung, begonnen im Jahr 1998 mit dem Teilplan 1 "Jugendarbeit" 
über den Teilplan 2 "Erzieherische Hilfen", verabschiedet 2000, wurde mit der Verab-
schiedung des 3. und letzten Teilplanes "Kindertagesbetreuung" im März 2002 er-
folgreich abgeschlossen. Zahlreiche Maßnahmevorschläge sind bereits realisiert; es 
gilt jetzt weitere umzusetzen und die Sozialplanung vor dem Hintergrund sich än-
dernder Verhältnisse fortzuschreiben. 
 
Breiten Raum nahm im gesamten Berichtszeitraum die Weiterentwicklung der "Ju-
gendsozialarbeit an Schulen" ein. Der Jugendhilfeausschuss konnte im Herbst 
schließlich ein Aktionsprogramm auf den Weg bringen, das auf der Basis zweier 
Fachstellen und der Vernetzung sozialer Dienste und Angebote den Bedarf sicher-
stellen soll. Leider konnten die staatlichen Förderrichtlinien nicht mehr rechtzeitig er-
lassen werden, was für den kommunalen Vollzug nicht gerade hilfreich ist.  
 
Ein neues Adoptionsvermittlungsrecht erforderte die Umorganisation der Adoptions-
vermittlungsstelle. Um personellen Anforderungen gerecht zu werden, schloss man 
sich mit Stadt- und Landkreis Augsburg zu einer gemeinsamen Vermittlungsstelle 
zusammen. Ein gelungenes Beispiel kommunaler Zusammenarbeit, die durchaus 
auch für andere Bereiche denkbar ist.  
 
Die Eröffnung eines Beratungszentrums für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien 
in Kissing stellt schließlich einen wichtigen Meilenstein im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe dar. Ein sozialpädagogisches Beratungsangebot, soziale Gruppenarbeit 
und die fachliche Begleitung von Kontakten zwischen Kindern und Elternteilen, mit 
denen sie nicht zusammenleben, schließt eine Versorgungslücke. Auch die ehren-
amtliche Initiative „Zwergenstübchen“, die sich der Tagespflege verschrieben hat, ist 
dem Zentrum angegliedert.  
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Alle, in diesem Bericht zusammengefassten  Maßnahmen und Aktivitäten erforderten 
einen hohen Einsatz finanzieller Mittel. Zu vordergründig wäre es, innerhalb der auf 
breiter Basis geführten Kostendiskussion allein das Gesetz als Kostentreiber zu be-
zeichnen. In Wahrheit sind es doch die belastenden Lebenssituationen für junge 
Menschen, die den Bedarf an erzieherischen Hilfen verstärken.  
 
 
 
 
Aichach, 17. März 2003  
 

 
 
Eberhard Krug 
Leiter des Jugendamtes  
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Darstellung 2: 
 

Tagespflege (§ 23 SGB VIII)
Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Darstellung 3: 

Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)
Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Darstellung 4: 
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Darstellung 5: 

Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Darstellung 6: 
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Darstellung 7: 

Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)
Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
Anmerkung: In den Ausgaben für 2002 sind 305.238 ,- Euro enthalten, die in der Folge von Zuständigkeitswechsel nach § 86 SGB VIII 
vom Landkreis Aichach-Friedberg übernommen werden mussten.
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Darstellung 8: 
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)

Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Darstellung 9: 
Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Darstellung 10: 
Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Darstellung 11: 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Darstellung 12: 
Urlaub auf dem Bauernhof

Entwicklung der Ausgaben 1999 - 2002

Quelle: Wirtschaftliche Jugendhilfe
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3. Pädagogische Jugendhilfe 

3.1 Fachbereich „Hilfe zur Erziehung“ 

In diesem Bereich sind 3 Diplom-SozialpädagogInnen (FH) auf 2 ¼ Planstellen tätig. 
Dies entspricht einer Wochenarbeitszeit von 86 ½ Stunden. 
Die Aufgaben des Fachdienstes umfassen im Wesentlichen folgende Tätigkeits-
bereiche: 
• Vermittlung von Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff SGB VIII 
• Beratung und Betreuung von Familien in Problemsituationen gemäß § 16 

SGB VIII 
• Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gemäß § 42 

SGB VIII 
• Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren bei Gefährdung des Kindeswohls 

gemäß § 50 SGB VIII 
 
Vermittlung von Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff SGB VIII 
In Zusammenarbeit mit den betroffenen Eltern, deren Kindern und anderen beteilig-
ten Stellen (Schule, Kindergarten, Therapeuten etc.) wird eine Perspektive erarbeitet 
und ein Hilfeplan erstellt, der Vorgeschichte, Problembeschreibung, angestrebte Zie-
le und den Weg dorthin enthält. Dieser umfangreiche Prozess mündet in einer Ju-
gendhilfemaßnahme, die in regelmäßigen Abständen im Rahmen einer Hilfeplankon-
ferenz überprüft wird: Alle an der Hilfe Beteiligten treffen sich, um den Hilfeplan fort-
zuschreiben und zu besprechen, welche Ziele bereits erreicht wurden und ob die Hil-
fe weiterhin notwendig und geeignet ist. Solche Hilfen sind vor allem Erziehungsbei-
stand und Sozialpädagogische Familienhilfe (ambulant), Heilpädagogische Tages-
stätte (teilstationär) und Heimerziehung/Betreutes Wohnen (stationär).  
In gleicher Weise werden seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen (§ 35 a 
SGB VIII) und jungen Volljährigen (§ 41 SGB VIII) bedarfsgerechte Hilfen vermittelt.  
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 266 Hilfen zur Erziehung bearbeitet, somit 
befanden sich etwa 0,9 %  der Landkreisbevölkerung im Alter unter 21 Jahren in ei-
ner Maßnahme des Fachdienstes. Die Fallzahlen im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ 
erhöhten sich insgesamt um 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr und um  64 %  in den 
letzten 5 Jahren. 
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Grafik 1: Entwicklung der Fallzahlen bei Hilfen zur Erziehung in den letzten 5 Jahren5 
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Die absolute Zahl der Heimunterbringungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um ca. 
14 % an und hatte mit 46 % einen geringeren Anteil an den Hilfen zur Erziehung als 
im letzten Jahr (47 %). Auch im Jahr 2002 wurden mehr ambulante und teilstationäre 
Hilfen durchgeführt als stationäre. Die ambulanten Hilfen (Erziehungsbeistandschaft 
und Sozialpädagogische Familienhilfe) hatten einen Anteil von mehr als ¼ aller Fälle.  
Bei den Hilfearten „Sozialpädagogische Familienhilfe“ und „Heilpädagogische Ta-
gesstätte“ stand weiterhin eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung, was in 
Einzelfällen zu Wartezeiten führen konnte. 
 
Grafik 2: Prozentuale Verteilung der Hilfen zur Erziehung im Jahr 20025  

Prozentuale Verteilung der Hilfen zur Erziehung im Jahr 2002
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5 inkl. teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfe und Hilfe für  junge Volljährige 
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Beratung von Familien in Problemsituationen (§ 16 SGB VIII) 
Eltern und junge Menschen erhalten Beratung in Problemsituationen wie Familien-
konflikten, Erziehungsschwierigkeiten, Straftaten strafunmündiger Kinder oder in so-
zialen Notlagen. Die Beratung soll die Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung stär-
ken, ggf. wird ihnen ein weiterführendes Hilfsangebot vermittelt. 
 
Im Jahr 2002 führte der Fachdienst 144 Beratungen und Betreuungen in Problemsi-
tuationen durch. Hierbei handelte es sich ausschließlich um solche Fälle, die nicht in 
eine Jugendhilfemaßnahme nach § 27 ff SGB VIII mündeten.  
 
Tabelle: Entwicklung der Fallzahlen – Beratung nach § 16 SGB VIII 
Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 
Fallzahlen 126 193 186 167 144 
 
 
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ge-
mäß § 42 SGB VIII 
Das Jugendamt ist verpflichtet, junge Menschen in Obhut zu nehmen, wenn diese 
darum bitten oder sich nach dem Eindruck des Jugendamtes in akuter Gefahr befin-
den. Sie werden vorübergehend außerhalb der Familie untergebracht und von päda-
gogischen Fachkräften betreut und beraten. Auch die Eltern haben Anspruch auf Be-
ratung über Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung. 
 
Unsere Aufgabe ist es, zwischen Eltern und Kind/Jugendlichem zu vermitteln, sie bei 
der Suche nach einer Lösung zu unterstützen und ggfs. eine Entscheidung des Fa-
miliengerichtes herbeizuführen.  
Im Jahr 2002 wurden 14 Jugendliche in Obhut genommen.  
 
Tabelle: Entwicklung der Fallzahlen –  Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII 
Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 
Fallzahlen 2 9 6 9 14 
 
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren bei Gefährdung des Kin-
deswohls gemäß § 50 SGB VIII i. V. mit § 1666 BGB 
Ist das Wohl eines jungen Menschen in seiner momentanen Situation gefährdet und 
kann diese Gefahr nicht im Zusammenwirken mit den Eltern abgewendet werden, so 
hat das Jugendamt die Pflicht, das Familiengericht zu informieren (s.o.). 
Im familiengerichtlichen Verfahren ist es unsere Aufgabe, erzieherische und soziale 
Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes/Jugendlichen einzubringen, über bishe-
rige Hilfen und weitere Möglichkeiten der Hilfe zu informieren und zur Regelung der 
elterlichen Sorge bzw. Einrichtung einer Vormundschaft Stellung zu nehmen.  
In 2 Verfahren vor dem Familiengericht war der Fachbereich „Hilfen zur Erziehung“ 
beteiligt.  
 
Tabelle: Entwicklung der Fallzahlen –  Gefährdung des Kindeswohls 
Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 
Fallzahlen 4 10 8 5 2 
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Bearbeitung von Fällen aus anderen Fachbereichen 
Aufgrund der weiterhin nicht besetzten halben Planstelle im Fachbereich „Trennung 
und Scheidung“ musste der Fachdienst „Hilfen zur Erziehung“ auch im Jahr 2001 
zusätzliche Aufgaben aus diesem Bereich übernehmen und 24 strittige Sorgerechts- 
und Umgangsregelungen bearbeiten. Des Weiteren wurde 1 Maßnahme der Voll-
zeitpflege betreut. 
 
Zusammenfassung 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Hilfen zur Erziehung in den letzten 5 
Jahren um 64 % anstiegen. Da diese Mehrbelastung weiterhin mit gleichbleibendem 
Personalstand bewältigt werden muss, wird der Fachdienst weitere Reduzierungen in 
der qualitativen Arbeit vornehmen müssen – wie dies auch in den vergangenen Jah-
ren der Fall war (siehe frühere Jahresberichte: Reduzierung der Hilfeplankonferen-
zen und persönlichen Kontakte, längere Wartezeiten, verzögerte Erstellung von Hil-
feplänen, Verzicht auf vorbereitende Gespräche mit Leistungserbringern u.a.). 
Die Folgen dieser Qualitätseinbußen sind bereits deutlich erkennbar, unter anderem 
Unzufriedenheit sowohl bei den Jugendhilfeträgern und der Klientel als auch im 
Fachdienst selbst. Auf andere Weise lässt sich jedoch die zunehmende Arbeitsbelas-
tung bei gleichbleibendem Personalstand nicht ausgleichen. 
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3.2  Fachbereich „Trennung und Scheidung“ 

Dieser Fachbereich ist mit einer Diplom-Sozialpädagogin (FH) und einem Diplom-
Pädagogen besetzt. Die zur Verfügung stehende Wochenarbeitszeit beträgt 48,13 
Stunden. Dies entspricht 1,25 Planstellen. 
Der Fachbereich gliedert sich im Wesentlichen in zwei Tätigkeitsbereiche: 

• Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren nach § 50 SGB VIII 
• Beratung bei Trennung und Scheidung 

 
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 
Im vergangenen Jahr wurden in insgesamt 172 familiengerichtlichen Auseinander-
setzungen schriftliche Stellungnahmen für das Familiengericht abgegeben. In 125 
Fällen ging es dabei um Regelungen der elterlichen Sorge oder Teilen davon. In 44 
Fällen waren strittige Besuchsregelungen der Anlass familiengerichtlicher Ausein-
andersetzungen. In einem Fall war der Fachbereich hinsichtlich einer Kindesheraus-
gabe als stellungnehmende Instanz gefordert. Die Anzahl der bearbeiteten Namens-
änderungen war mit 2 Fällen nach wie vor niedrig. 
 
Familiengerichtshilfe 2002  
Regelung der elterlichen Sorge bei Scheidung 53 davon 4 EA 
Regelung der elterlichen Sorge bei Getrenntleben 22 davon 4 EA 
Regelung des Aufenthaltsbestimmungsrechts bei 
Getrenntleben 

5 davon 2 EA  

Umgangsregelung 43 davon 3 EA 
Kindesherausgabe 1  
Abänderungen   
• elterliche Sorge 45 davon 1 EA 
• sonstige familiengerichtliche Angelegenheit 0  
• § 1666 0  
• Namensänderung 2  
• Umgangsregelung  1  
 172  
 
Von diesen 172 familiengerichtlichen Auseinandersetzungen waren insgesamt 232 
Kinder und Jugendliche unmittelbar betroffen.  
Erfahrungsgemäß finden elterliche Konflikte hinsichtlich von Sorge- und/oder Be-
suchsregelungen v.a. in jungen Lebensjahren der betroffenen Kinder statt. So waren 
163 Kinder bis 10 Jahre alt, während 66 Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 
Jahren alt waren.  
In den 112 Fällen, in denen die Eltern ein gemeinsames Sorgerecht auch nach er-
folgter Scheidung beibehalten wollten, waren 164 Kinder und Jugendliche unmittel-
bar betroffen. Insgesamt waren im vergangenen Jahr somit 396 Kinder und Jugendli-
che von entsprechenden Verfahren betroffen (Sorgerechtsregelungen + Besuchsre-
gelungen + Scheidung mit gemeinsamer elterlicher Sorge). 
Seit der Kindschaftsrechtsreform im Jahre 1998 kann im Bereich der „elterlichen 
Sorge“ ein moderater aber stetiger Anstieg der Fallzahlen festgestellt werden. Glei-
ches gilt für die Bereiche „Besuchsregelung“ und „gemeinsame elterliche Sorge“. In-
sofern sind im vergangenen Jahre hier keine besonderen Veränderungen zu regist-
rieren (siehe Darstellung auf der folgenden Seite). 
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Entwicklung der Bearbeitungsfälle 1998 - 2002
Fachbereich "Trennung und Scheidung"
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Beratung bei Trennung und Scheidung 
Das Beratungsangebot des Jugendamtes wurde im vergangenen Jahr in 154 Fällen 
(2001: 106 Fälle) in Anspruch genommen, wobei insgesamt 267 Beratungsgesprä-
che (2001: 200 Gespräche) geführt worden sind. Hier ist ein nicht unerheblicher An-
stieg der Fallzahlen unübersehbar. Die verstärkte Inanspruchnahme verteilt sich da-
bei gleichermaßen auf – in der Regel einmalige – Beratungsgespräche, die v.a. im 
zeitlichen Zusammenhang mit einer beabsichtigten Trennung bzw. dem Auszug aus 
einer gemeinsamen Wohnung einhergeht.  
Aber auch die Vermittlungstätigkeit des Fachbereiches wird zunehmend mehr in An-
spruch genommen. Hier geht es zentral darum, elterliche Auseinandersetzungen im 
Bereich von Sorgerechts- und/oder Besuchsrechtsregelungen wenn möglich einver-
nehmlich und auf der Grundlage einer (schriftlichen) Vereinbarung zu befrieden oder 
zumindest zu regulieren. Hier sind es v.a. ratsuchende Väter – die mit der Mutter 
nicht verheiratet waren und den Kontakt zu einem gemeinsamen Kind entweder wie-
der herstellen und für die Zukunft stabilisieren wollen. 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
Insgesamt gesehen hat sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt, nachdem 
der Fachbereich verstärkt als beratende und vermittelnde Instanz wahr- und in An-
spruch genommen wird. Diese Entwicklung korrespondiert mit den veränderten ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (siehe Kindschaftsrechtsreform) und der Einschät-
zung, dass „Trennungspartner“ zusehends bestrebt sind, gemeinsame „elterliche 
Verantwortung“ – auch vor dem Hintergrund einer Trennung und/oder Scheidung – 
zu übernehmen. 
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3.3 Fachbereich „Jugendgerichtshilfe“ 

In diesem Fachbereich sind 2 Diplom-SozialpädagogInnen (FH) jeweils halbtags auf 
einer Planstelle tätig. Dies entspricht einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden. 
 
Jugendgerichtshilfe 2002 
             Deutsche       Ausländer  
           Bezeichnung männlich weiblich männlich weiblich Zusammen 
      
            Jugendliche         Jugendliche     
1. In Bearbeitung befindliche Fälle für 

Jugendliche am Anfang des Jahres   
(=Endbestand des Vorjahres) 

199 57 15 6 277 

2. Im Berichtsjahr zugegangene Fälle 194 67 17 3 281 
3. Im Berichtsjahr abgeschlossene Fälle 182 54 14 2 252 
4. In Bearbeitung befindliche Fälle für 

Jugendliche am Ende des Jahres     
(Nr. 1+2-3) 

211 70 18 7 306 

      
             Deutsche       Ausländer  
           Bezeichnung männlich weiblich männlich weiblich Zusammen 
      
        Heranwachsende Heranwachsende   
1. In Bearbeitung befindliche Fälle für 

Heranwachsende am Anfang des Jah-
res   (=Endbestand des Vorjahres) 

101 17 12 9 139 

2. Im Berichtsjahr zugegangene Fälle 116 29 19 2 166 
3. Im Berichtsjahr abgeschlossene Fälle 98 18 13 1 130 
4. In Bearbeitung befindliche Fälle für 

Heranwachsende am Ende des Jahres 
(Nr. 1+2-3) 

119 28 18 10 175 

 
Aufgabe der Jugendgerichtshilfe ist es, „die erzieherischen, sozialen und fürsorgeri-
schen Gesichtspunkte in Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung zu bringen“ 
(§ 38 Abs. 2 JGG). Weiter heißt es, „im gesamten Verfahren gegen einen Jugendli-
chen ist die Jugendgerichtshilfe heranzuziehen“. Unter „im gesamten Verfahren“ ist 
zu verstehen, von der Anzeige bis zur Erledigung des Verfahrens hat die Jugendge-
richtshilfe das Recht, sich zu beteiligen, und kann entsprechend herangezogen wer-
den. 
Geleistet wird die Jugendgerichtshilfe „von den Jugendämtern (SGB VIII § 52) im 
Zusammenwirken mit den Vereinigungen für Jugendgerichtshilfe“ (§ 38 Abs. 1 JGG). 
Kooperationspartner der Jugendgerichtshilfe des Landkreises Aichach-Friedberg ist 
in diesem Sinne die Brücke e.V., Gesundbrunnenstraße 3, 86152 Augsburg, die 
gem. § 10 JGG die Einteilung  zu sozialen Hilfsdiensten (2002: 309) für uns vor-
nimmt, Betreuungsweisungen (2002: 2) übernimmt und soziale Trainingskurse (2002: 
4 Teilnehmer aus dem Landkreis) durchführt. 
Schwerpunkte der Arbeit sind nach wie vor die Gespräche mit den Angeklagten und 
deren Eltern, der entsprechende, meist schriftliche Bericht zur Hauptverhandlung 
über die vorgefundene Situation und die Entwicklung der Jugendli-
chen/Heranwachsenden mit sozialer Prognose und Ahndungsvorschlägen aus päda-
gogischer Sicht (2000: 169)  für das Jugend- bzw. das Jugendschöffengericht/die 
Jugendkammer. An 94 Gerichtsterminen wurde teilgenommen. Des Weiteren wurden 
7 Haftbesuche durchgeführt, fanden 7 Gespräche mit der Bewährungshilfe statt und 
wurde im Bereich der Prävention  1 Unterrichtsbesuch an der Hauptschule Aichach  
durchgeführt. Da im Fachbereich „Trennung und Scheidung“ nach wie vor eine halbe 
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Stelle nicht besetzt ist, wurden aus diesem Bereich zusätzlich Aufgaben übernom-
men. 
Die Zahl der zugewiesenen Fälle (447) blieb leicht unter dem Niveau der Jahre 2000 
und 2001 (siehe folgende Darstellung). 

Zugewiesene Fallzahlen,  1991 - 2002
Fachbereich "Jugendgerichtshilfe"
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Deliktschwerpunkte 2002: 
-     Diebstähle in verschiedener Form 107 Verfahren (2001: 137) 
- Straßenverkehrsverfahren – z.B. Fahren ohne  

Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Kennzei-
chenmißbrauch usw. 

  78 Verfahren (2001:   83) 

- Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz   64 Verfahren (2001:   61) 
- räuberische Erpressung, Raub, Hausfriedens-

bruch, Rechtsextremismus, Verwenden von ver-
fassungs-    widrigen Kennzeichen, Widerstand 
gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung 
u.a. 

  55 Verfahren (2001:   52) 

- Vergehen des Erschleichen von Leistungen  
„Schwarzfahren“ 

  30 Verfahren (2001:   33) 

 
 
Insgesamt ist bei den Delikten, wie in den Vorjahren, eine breite Streuung festzustel-
len. Die Diebstähle in verschiedener Form stehen trotz des Rückganges um 22 % 
nach wie vor an der Spitze. Dies ist auch bei den Delikten der strafunmündigen Kin-
der (53 von insgesamt 96 Meldungen) der Fall – siehe  Grafik 2. Die Anzahl der an-
deren angeführten Delikte veränderte sich gegenüber dem Vorjahr kaum. 
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Die Meldungen an das Kreisjugendamt über Delikte strafunmündiger Kinder blieben 
ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (siehe Grafik 2): 

Meldungen von Polizei und Staatsanwaltschaft über 
strafunmündige Kinder,  1991 - 2002Grafik 2
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Fachbereich „Täter – Opfer – Ausgleich“ 
In diesem Teilgebiet der Jugendgerichtshilfe ist ein Diplom-Sozialpädagoge (FH) teil-
spezialisiert mit wöchentlich 3 Stunden tätig. 
 
Überblick über die Tätigkeit im Jahre 2002: 
11 Eingänge  
(10 von Staatsanwaltschaft, 
1 Vorschlag der JGH in der 
Hauptverhandlung) 

13 Täter/13 Opfer 
8 Täter sind zugleich Opfer, davon 
1 Täter = Opfer: Erwachsener 
1 Täter = Opfer: Kind 

  
Delikte 9 Körperverletzungen 

3 Beleidigungen 
1 Nötigung 
1 Sachbeschädigung 

  
Durchführung 3 Gespräche mit Tätern, dann Rückgabe 

4 Gespräche mit Tätern, Geschädigte an Gespräch nicht   
   interessiert 
3 Gespräche mit Tätern und Geschädigten, kein     
   Ausgleichsgespräch 
2 Ausgleichsgespräche mit Ausgleich  
1 Erledigung in der Hauptverhandlung – Auflage im  
   Urteil: Schmerzensgeld                       

  
Weitere Behandlung  
-    durch Staatsanwaltschaft 
 
 
 
 
- nach Weisung in der  
      Hauptverhandlung 

 
6 Verfahren nach § 45 II JGG eingestellt 
1 Verfahren nach § 170 II StPO eingestellt 
2 Verfahren – Anklage erhoben 
1 Verfahren noch offen (Rückgabe 2003) 
 
1 Auflage erfüllt 
 

Treffen/Gespräche 3 Regionaltreffen mit KJA Landsberg, KJA Kaufbeuren,  
   SKM Augsburg 

 1 Treffen mit der Staatsanwaltschaft Augsburg (Diakonie)  
 2 Gespräche zum TOA bei der Diakonie Augsburg 
 
Die Eingänge 2002 entsprachen wiederum dem Durchschnitt der letzten Jahre. Auffallend 
war, 8 Täter waren zugleich Opfer, eine Tendenz, die sich bei den ersten Eingängen 2003 
fortsetzte. 
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3.4 Fachbereich „Pflegekinder- und Adoptionsvermittlung“ 

Im Bereich Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen war im Jahr 2002 eine Sozial-
pädagogin mit 38,5 Wochenstunden beschäftigt 
 
Adoptionsvermittlung 
Das Jahr 2002 brachte in diesem Bereich durch die Umsetzung des Gesetzes zur 
Regelung von Rechtsfragen auf dem Gebiet der internationalen Adoption und zur 
Weiterentwicklung des Adoptionsvermittlungsrechts  zahlreiche Veränderungen. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat das Haager Adoptionsübereinkommen ratifi-
ziert; es ist zum 01.03.2002 in Kraft getreten. Damit ist in Deutschland ein langjähri-
ger Prozess zum Abschluss gekommen, der am 07.November 1997 mit der Zeich-
nung des Übereinkommens begonnen hatte. Das Haager Übereinkommen wurde im 
Mai 1993 beschlossen, da man die Notwendigkeit sah, Maßnahmen zu treffen „um 
sicher zu stellen, dass internationale Adoptionen zum Wohle des Kindes und unter 
Wahrung seiner Grundrechte stattfinden, und die Entführung und der Verkauf von 
Kindern sowie der Handel mit Kindern zu verhindern sei“.  
Dem Übereinkommen gehören derzeit 50 Staaten an, von denen 38 ratifiziert haben 
und 12 beigetreten sind. 
 
Mit der Ratifizierung waren eine Reihe von Begleitgesetzen zu erlassen, um die A-
doption von Kindern aus dem Ausland zu regeln.  
Damit werden Adoptionen aus anderen Vertragsstaaten künftig nach einem standar-
disierten Verfahren unter Beteiligung zentraler Behörden in Deutschland und im Her-
kunftsland des Kindes durchgeführt. Im Zuge der Umsetzung des Übereinkommens 
in deutsches Recht erfolgten außerdem weitreichende Änderungen in Bezug auf A-
doptionsvermittlung aus Nichtvertragsstaaten. 
Auch für uns als Vermittlungsstelle bedeutete dies eine Reihe von Veränderungen  
im strukturellen sowie im fachlichen Bereich. 
Die Adoptionsvermittlung ist weiterhin ausdrücklich als Pflichtaufgabe der Jugendäm-
ter festgeschrieben. D.h. das Jugendamt muss eine Adoptionsvermittlungsstelle 
i.S.d.  § 2 Abs. 2 Satz 2 AdVermiG einrichten, um die gesetzlichen Vorgaben zu er-
füllen. 
 
§ 3 Absatz 2 legt fest, dass eine Adoptionsvermittlungsstelle mit mindestens zwei 
Vollzeitfachkräften zu besetzen ist. 
Können diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, so besteht die Möglichkeit Ko-
operationsvereinbarungen mit benachbarten Gebietskörperschaften zu schließen. 
Aus diesem Grund betreibt das Kreisjugendamt Aichach-Friedberg ab 2003 eine ge-
meinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit der Stadt und dem Landkreis Augsburg. 
Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle arbeitet dezentral. Sie verfügt über eine 
Kapazität von insgesamt 2,5  Vollzeitstellen. 
 
Zu deren Aufgaben gehören insbesondere: 
• Beratung und Begleitung von abgebenden Eltern 
• Beratung, Vorbereitung und Eignungsüberprüfung von Adoptionsbewerbern 
• Erstellung des Sozialberichts und der Entwicklungsberichte 
• Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien 
• Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Adoption 
• Stellungnahmen für das Familiengericht 
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• Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Ver-
wandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandter von A-
doptierten 

• Beteiligung an Vermittlungen aus dem Ausland 
• Ermittlungen bei Kindern in Pflegefamilien und Heimen, ob diese für eine Vermitt-

lung in Betracht kommen 
• Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Vermittlungsstellen 
• Beratung und Belehrung nach § 51 SGB VIII 
 
Vollzeitpflege 
Im vergangenen Jahr wurden  45 Kinder in  Pflegefamilie betreut. 
Den unterzubringenden Kindern steht eine ausreichende Zahl von Pflegekinderbe-
werbern gegenüber. Wie in der Vergangenheit so hat sich auch in diesem Jahr die 
Zusammenarbeit mit  „Pfad für Kinder „ bewährt. 
Es wurden  verschiedene Fortbildungsveranstaltungen zu pädagogischen Themen 
für Pflegefamilien durchgeführt. 
 
Tagespflege 
Die Jugendhilfeplanung des Landkreises Aichach-Friedberg stellt im Teilplan III einen 
Fehlbedarf an Möglichkeiten der Kindertagesbetreuung fest. 
Die Verwaltung des Kreisjugendamtes erhielt daher vom Kreistag den Auftrag ein 
entsprechendes Konzept zum Ausbau der Tagespflege im Landkreis Aichach-
Friedberg  zu erarbeiten.  
Dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises wurde in der Sitzung am 09.12.2002 
folgender Maßnahmenkatalog vorgelegt: 
 
Strukturelle Perspektive: 
• Definition von Versorgungsregionen in Aichach, Friedberg sowie im südlichen 

Landkreis 
• Kooperation mit und Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen vor Ort 
 
Inhaltliche Perspektive: 
• Gewinnung, Ausbildung und Begleitung von Tagespflegestellen durch pädagogi-

sches Fachpersonal 
• Definition von qualitativen Standards: Max. 3 Kinder pro Tagespflegestelle, 

Betreuungssicherheit im Krankheitsfall 
• Kooperation mit freien Trägern – Abschluss von Leistungsvereinbarungen 
• Kundenfreundliche Vermittlung von Tagespflegestellen – Tagespflegebörse 
 
Finanzielle Ausstattung: 
• Anpassung der Tagespflegesätze: Einmalige Erhöhung des aktuellen Tagespfle-

gesatzes um 5 % ( 305,- € auf 320,- €) für alle, zu Beginn des Jahres 2003 ge-
stellten neuen Anträge. 

• Einrichtung eines Budgets von jährlich 7.500,- € zur Bewirtschaftung durch den 
Fachdienst Pflegekinderwesen im Jugendamt. Mit  Hilfe dieses Budgets können 
Fachleistungsstunden bei freien Trägern zur Durchführung der genannten Aufga-
ben bei Bedarf abgerufen werden. 

 
Die Umsetzung dieses Maßnahmenkatalogs ist für das Jahr 2003 vorgesehen. 
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3.5 Notwohnung 

Seit März 1996 hat das Jugendamt in Aichach eine 2-Zimmer-Wohnung als Notwoh-
nung für junge Menschen angemietet.  
Hintergrund dieses Projektes war es, dass in akuten Krisensituationen von jungen 
Menschen und ihren Eltern oft eine räumliche Distanz zur Entschärfung der Situation 
hilfreich und notwendig ist, um dann in Ruhe zu versuchen, zusammen mit den Sozi-
alpädagogInnen des Jugendamtes den Problemen auf den Grund zu gehen und 
nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 
In der Regel werden Jugendliche dann vorübergehend in einem Heim oder in einer 
Jugendwohngruppe untergebracht. Nicht in jedem Fall ist jedoch die intensive päda-
gogische Betreuung nötig, die in diesen Einrichtungen angeboten wird. Auch sind 
solche Maßnahmen mit erheblichem Kosten- und Verwaltungsaufwand verbunden.  
Als Alternative steht nun dem Jugendamt diese Wohnung zur Verfügung. Dort kön-
nen junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren bis zu 3 Monaten wohnen. Natür-
lich sind sie in dieser Zeit nicht sich selbst überlassen, sondern werden von den So-
zialpädagogInnen des Fachbereichs „Hilfen zur Erziehung“ des Jugendamtes be-
treut. Mit der Bewohnerin oder dem Bewohner wird ein Betreuungsvertrag geschlos-
sen, in dem wichtige Vereinbarungen festgehalten werden, wie Ausgangszeiten, 
Hausordnung, Gesprächstermine, usw.  
Während der vorübergehenden Unterbringung in der „Notwohnung“ arbeiten die Be-
teiligten daran, sinnvolle Perspektiven für den jungen Menschen im Hinblick auf 
Schule/Beruf, pädagogische Unterstützung, künftige Wohnsituation und was sonst 
noch ansteht zu entwickeln und umzusetzen. 
Im Jahr 2002 wurde die Wohnung mit 144  Belegungstagen genützt. 
 
4. Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft 

Dieser traditionelle Fachbereich des Jugendamtes ist personell mit 1,5 Sachbearbei-
tern und 0,5 Buchungs- und Schreibkraft ausgestattet.  
Nach einem weiteren Jahr seit in Kraft treten des Kindschaftsrechts-Reformgesetzes 
veränderten sich die Fallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren kaum. Es wurden im 
Berichtsjahr 543 (2001: 545) Beistandschaften, 14 Pflegschaften (2001: 22) und 25 
(2001: 28) Vormundschaften geführt. Gerichtliche Vaterschaftsfeststellungen konnten 
lediglich drei abgeschlossen werden; neun Verfahren sind jedoch noch aus 2002 an-
hängig. 
Mit der Einführung des Euro zum 1.1.2002 wurde auch der Wechsel des Buchhal-
tungssystems von AKDB zur Fa. Dr. Richtmann und Eder vollzogen. Während die 
Stammdaten bereits im Jahr 2001 überführt werden konnten, mussten die aktuellen 
Rückstände  der Unterhaltspflichtigen per 31.12.2001 im Laufe des Monats Januar 
2002 manuell in das neue Verfahren eingebucht werden. Seit dies erledigt ist  und 
auch auftauchende Fehler, z.B. Folgen aus der Datenübernahme oder falscher Ein-
gaben, behoben wurden, können die Bereiche Buchhaltung und Statistik gut bearbei-
tet werden. Für das Jahr 2003 hat man sich zum Ziel gesetzt das zum Programm 
gehörende Textverarbeitungssystem aufzubauen und somit eine weitere Vereinfa-
chung des Arbeitsablaufs zu erreichen. 
 
Die Sachbearbeiter stellten auch fest, dass eine Zunahme bei den Beratungen nach 
§ 18 Abs. 1 SGB VIII sowohl telefonisch als auch persönlich  zu verzeichnen war. Ein 
Grund hierfür dürfte die wirtschaftliche Lage und die damit verbundene hohe Arbeits-
losigkeit sein. Von vielen Ratsuchenden ist zu hören, dass sie über andere Betroffe-
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ne oder vom Sozialdienst im Rahmen der Trennungs- und Scheidungsberatung an 
den Bereich Beistandschaft im Jugendamt verwiesen wurden. Statistisch werden 
diese Gespräche noch nicht erfasst. 
 
Vorausblickend auf das Jahr 2003 darf noch erwähnt werden, dass zum 01.07.2003 
eine neue Regelbetragsverordnung in Kraft tritt und hierfür wieder entsprechende 
zusätzliche Arbeiten (Information der Mütter und Väter, Umstellung der Buchhal-
tungsdaten, Neuberechnung bei Mangelfällen) anfallen. 
 
Der Sachbearbeiter, Herr Werner Demel, ist zum 31.12.2002 in den Ruhestand ge-
treten, neue Sachbearbeiterin ab 1.1.2003 ist Frau Hildegard Rumpelt.   
 
 
5. Tagesbetreuung von Kindern 

In diesem Fachbereich ist eine Verwaltungsangestellte (0,8 Stelle) tätig. 
Im Landkreis Aichach-Friedberg bestehen zur Zeit 62 Kindergärten mit 173 Gruppen. 
Dies ergibt insgesamt 4250 Ganztagsplätze, die von 4138 Kinder belegt werden.  
Das Kreisjugendamt ist Aufsichtsbehörde für die Kindertagesstätten des Landkreises 
und gleichzeitig für die Abwicklung der staatlichen Personalkostenzuschüsse an die 
Träger zuständig. In diesem Zusammenhang wurden im Berichtszeitraum Zuschüsse 
von insgesamt 4.266.295 ,- € (Kindergarten) und 199.246 ,- € (Kinderhorte) abgewi-
ckelt. 
Für die außerschulische Betreuung von Grundschulkindern stehen im Landkreis 5 
Kinderhorte, in freigemeinnütziger Trägerschaft, mit zusammen 181 Plätzen aufge-
teilt in 8 Gruppen zur Verfügung. 
3 Heilpädagogische Tagesstätten mit 40 Plätzen bieten sonderpädagogische 
Betreuung an, in 4 Betreuungsmodellen „Kinderbetreuung im Netz für Kinder“ stehen 
2 bis 12-jährigen Kindern insgesamt 75 Plätze zur Verfügung. Hinzugekommen sind 
2 Einrichtungen für Kinder von 1 - 4 Jahren. 
Die Gebühren liegen mittlerweile im Kindergarten zwischen 33 ,- € und 95 ,- €. Nicht 
enthalten sind Kosten für Mittagsbetreuung, Spielgeld, Getränke usw.. 
Nachdem die im Landratsamt  angebotenen Fortbildungen  zum „Qualitätsmanage-
ment in Kindergärten“ so erfolgreich und gut besucht waren, konnte in dieser Reihe 
eine weitere Schulung angeboten werden. 
Ein großer Erfolg war die Ausstellung „Kleine Hände - Große Werke“, im Land-
ratsamt. Hier wurden Werke von Kindern aus den Tagesstätten auf allen Etagen über 
5 Wochen ausgestellt. 
 
6. Ordnungsrechtlicher Jugendschutz 

Darunter ist insbesondere der Vollzug des „Gesetzes zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit“ und des „Gesetzes über jugendgefährdende Schriften“ zu verstehen.  
Personell bedingt konnte die Verwaltung in diesem Bereich nur sehr eingeschränkt 
wirken. 
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7. Kommunale Jugendarbeit 

In diesem Fachbereich sind ein Diplom-Pädagoge (1,0 Stelle) und eine pädagogi-
sche Fachkraft beschäftigt (0,4 Stelle). 
 
Umsetzung Jugendhilfeplanung – Teilplan Jugendarbeit 
Die Maßnahme „Aufsuchende Jugendarbeit“ ist seit ihrem Beginn 1999 inzwischen in 
insgesamt fünf Kommunen etabliert: in den Städten Aichach und Friedberg und in 
den Gemeinden Affing, Dasing und Ried. Als gemeinsame Ausgangssituation konnte 
man eine Konflikt- oder Problemsituation zwischen Jugendlichen und Erwachsenen 
oder unter Jugendlichen feststellen. Durch den Einsatz von pädagogischen Fachkräf-
ten (Streetworker) konnten in allen Gemeinden die Schwierigkeiten entschärft wer-
den, und so wurde ein besseres soziales Klima im Gemeinwesen erzielt. 
Die Kommunale Jugendarbeit leistete bei der Umsetzung dieser Maßnahme folgende 
Aufgaben: Information und Beratung der Gemeinden, Vertragsgestaltung zwischen 
freiem Träger und Gemeinden, Entwicklung von Qualitätsstandards, Zuschussab-
wicklung. 
Ein weiterer wichtiger Punkt im Teilplan Jugendarbeit ist die Errichtung von Jugend-
treffs in ländlichen Gemeinden. Nach dem Gemeinderatsbeschluss und intensiver 
Arbeit einer Planungsgruppe vor Ort konnte im Sommer das Jugendcafé in Kühbach 
seine Tore öffnen. 
 
Jugendarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden 
Die landkreisangehörigen Gemeinden sollen in ihrem örtlichen Bereich ausreichend 
Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit zur Verfügung stellen. 
Hierbei wurden sie von der Kommunalen Jugendarbeit beraten und unterstützt. 
Als überaus erfreuliches Ergebnis war in 2002 die Bestellung von Jugendbeauftragen 
in allen 24 Gemeinden des Landkreises Aichach-Friedberg zu verzeichnen. Diese 
„Anwälte“ von Kinder- und Jugendbelangen sind allesamt gewählte Gemeinderäte. In 
zwei von der Kommunalen Jugendarbeit organisierten Treffen bearbeiteten die Ju-
gendbeauftragten folgende Themen: Rolle und Funktion, Einrichtungen (Jugend-
treffs, verbandliche Jugendräume, Bauwagen, Spiel- u. Sportplätze), örtliche Ferien-
programme. 
Zusätzlich zu den Treffen berät die Kommunale Jugendarbeit Jugendbeauftragte vor 
Ort zu Fragen der Jugendarbeit. 
In den Gemeinden Baar und Affing wurden noch im Jahr 2002 Jugendversammlun-
gen abgehalten, bei denen als Ergebnis der Bedarf nach einem gemeindlichen Ju-
gendtreff herauskam. Hierbei übernahm die Kommunale Jugendarbeit die Moderati-
on der Veranstaltungen und die Ergebnissicherung. 
Im Oktober waren die Jugendparlamente aus Dasing, Friedberg und Ried zu einem 
Erfahrungsaustausch eingeladen. Zudem wurden die Inhalte für eine Schulung im 
Frühjahr 2003 in der Jugendbildungsstätte Babenhausen gesammelt. 
Im Bereich der Bauwagen/-hütten beriet die Kommunale Jugendarbeit bei Versiche-
rungsfragen und half bei der Schlichtung von Nachbarschaftskonflikten. 
 
Auf  Vorschlag der KOJA wurden vier Mädchen des Arbeitskreises „Jugend & Senio-
ren“ der Hauptschule Friedberg für ihr großes, soziales Engagement mit dem Ju-
gendförderpreis der Stadtsparkasse Augsburg ausgezeichnet. 
Beim Treffen der LeiterInnen der Jugendzentren Aichach, Friedberg, Kissing und Me-
ring war das Schwerpunktthema „Umgang mit dem Internet“ in den Einrichtungen. 
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Spielmobil 
Unter dem Motto „Reise nach Fantasien“ war das Spielmobil dieses Jahr in 15 Orten 
des Landkreises unterwegs. Das Besondere am Spielmobil ist, dass es dahin geht, 
wo die Kinder sind, also an ihre Wohnorte. Es belebt in den Ferien Plätze, gibt Anre-
gungen und motiviert die Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zum Mitmachen. Bis zu 
55 Kinder nahmen an einem Tag teil – eine Herausforderung für die Betreuerinnen, 
die alle Hände voll zu tun hatten. Schätzungsweise haben ca. 1300 Kinder das 
Spielmobil an 42 Tagen besucht. 
 
Erste Bayerische Spielmobilkarawane 
Ein besonderes Highlight war das Spielfest der 1. Bayerischen Spielmobilkarawane 
in Aichach auf dem TSV-Gelände. Anlass war „30 Jahre Spielmobil in Bayern“. In 
unserem Landkreis gibt es dieses Ferienprogramm immerhin schon seit 24 Jahren. 
Aichach war der erste Stop auf der Tour von München bis Bamberg, an der vier ver-
schiedene Spielmobile teilnahmen. Es war eine Menge geboten: vom Integrativen 
Spielmobil, bei dem man ausprobieren konnte, wie man sich mit einem Rollstuhl be-
wegt über die Piratenbande bis zu „Kids-Online on tour“ – Kinder recherchieren vor 
Ort für das Internet und gestalten eine Seite. Ein Mitspielzirkus mit der Dummen Au-
gustine durfte nicht fehlen. Bilder über die Spielmobilkarawane sind im Internet zu 
sehen unter www.spiellandschaft.de.  
 
Kinder- und Jugendkulturtage in Friedberg am 21. und 22. September 
Zum Weltkindertag fand in Friedberg in Zusammenarbeit mit der Kunstschule von 
Rose Maier Haid ein Wochenende mit Malen, Gipsen, Kleben, Gestalten statt. Über 
100 Kinder beteiligten sich an dem bunten Programm, das neben dem gestalteri-
schen auch noch musikalischen Genuss durch den Auftritt der „Trommelkinder“ von 
Heiko Tuch bot. Die Aufführung des Klextheaters mit dem Stück „Das kleine Ich bin 
Ich“ war ein weiterer Höhepunkt dieses Wochenendes. 
 
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
In der Präventionsarbeit verlagert sich der Schwerpunkt von der Sucht- zur Gewalt-
prävention. Zudem erweiterte die KOJA ihre Angebote in den Gefährdungsbereichen 
Sexualpädagogik, Schutz vor sexuellem Missbrauch und Ideologien. 
An folgenden Schulen war die KOJA im Jahr 2002 zu o.g. Themen planerisch, orga-
nisatorisch, unterstützend, beratend oder in Form von konkreten, meist geschlechts-
spezifische Angeboten tätig: 
Hauptschulen Aindling, Dasing, Friedberg, Grundschule Kissing, Edith-Stein-
Förderschule, Realschule Aichach. 
 
Prävention vor sexuellem Missbrauch in der Grundschule Kissing 
In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle „Wildwasser“ in Augsburg entwickelten 
wir ein Konzept, das aufeinander aufbauend die Themen: Gefühle, Berührungen, 
gute und schlechte Geheimnisse und Selbstbehauptung beinhaltet. In vier Einheiten 
à 1,5 Std. konnten Mädchen über Gespräche, Übungen, Bildergeschichten sich mit 
diesen Themen auseinandersetzen und sich einer eigenen Position nähern: „Wer 
darf mich berühren?“ „Wie verhalte ich mich Fremden gegenüber?“ „Welche Signale 
sende ich aus?“ „Wie wirkt sich selbstbewusstes Verhalten auf meine Mitmenschen 
aus?“ Die Mädchen waren den Themen gegenüber sehr aufgeschlossen. Es war ih-
nen anzumerken, dass sie die Problematik „Missbrauch“ oder „Kinder werden ent-



Jahresbericht 2002    Kreisjugendamt 

 33 

führt“ beschäftigt, ihnen Angst macht, sie aber auch für sich Strategien entwickeln, 
wie sie mit der Thematik umgehen könnten – im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Einige 
waren sehr gut vom Elternhaus vorbereitet, andere hatten Fragen oder wollten ihr 
Verhalten überprüfen. 

Gremienarbeit 
Im Arbeitskreis „Jugend“ des Vereins „Wittelsbacher Land“ ging es zum Jahresende 
im Wesentlichen um die Vorbereitung des internationalen Jugendcamps „@Home in 
Europa“ im Jahr 2003. 
Bei der Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen im Gemeinwesen 
darf sich der Landkreis Aichach-Friedberg als Impulsgeber für den Bayerischen Ju-
gendring (BJR) bezeichnen. Die Einbindung der bestehenden Jugendparlamente in 
die Struktur des Kreisjugendrings, deren  Schulungsbedarf und die Gründung eines 
landesweiten „Bundes freier Jugendparlamente“ war mit Ausschlag gebend, dass der 
BJR eine Landesvorstands-Arbeitsgruppe „Beteiligung“ initiierte.  
Die Mitarbeit im AK Sucht stellt die logische Verknüpfung zum Aufgabengebiet „Er-
zieherischer Kinder- und Jugendschutz“ dar. 
 
Materialverleih 
Der Verleih von Geräten und Material an Jugendverbände erfreut sich nach wie vor 
großer Beliebtheit. Vor allem Zelte, Videobeamer und Großspielgeräte werden gerne 
ausgeliehen. 
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8.  Jugendhilfeplanung 
Der Jugendhilfeplanung steht eine halbe Planstelle zur Verfügung (Diplom-
Pädagoge). Dies entspricht einer Wochenarbeitszeit von 19,25 Stunden. 
Im vergangenen Jahre wurde im Bereich der Jugendhilfeplanung an unterschiedli-
chen Projekten gearbeitet. 
Teilplan „Kindertagesbetreuung“ 
Zu Beginn des Jahres 2002 konnten die Arbeiten zum Teilplan „Kindertagesbetreu-
ung“ abgeschlossen werden. Am 29. Januar wurde der Teilplan vom Jugendhilfeaus-
schuss und am 06.03.2002 schließlich in einer gemeinsamen Sitzung des Kreis- und 
Kreisentwicklungsausschusses mit seinen Empfehlungen und Maßnahmevorschlä-
gen beschlossen. Vor dem Hintergrund bedeutsamer demografischer Entwicklungen, 
der Diskussion neuer Förderrichtlinien für Kindertagesstätten war es auch der An-
spruch dieses Teilplanes, eine fundierte empirische Grundlage für eine Bedarfsana-
lyse zu erstellen. Auf der Grundlage von umfangreichen schriftlichen Befragungen 
(z.B. 4.500 verwertbare Elternfragebögen) konnten interessante Ergebnisse zum 
Nutzerverhaltens sowie zur qualitativen Einschätzungen und den Erwartungen der 
Eltern festgestellt werden. Die vorliegenden Erkenntnisse wurden bereits in mehre-
ren Veranstaltungen vor Ort Repräsentanten und Träger von Kindertagesstätten in 
Form von Sonderauswertungen referiert und zur Verfügung gestellt.  
Der interessierte Leser soll auf den Gliederungspunkt 3.4 „Pflegekinder –und Adopti-
onsvermittlung“ dieser Veröffentlichung verwiesen werden. Der gesamte Teilplan 
steht im Internet zur Ansicht und zum downloaden zur Verfügung (www.lra-aic-
fdb.de).  
 
Umsetzung des Teilplanes „Erzieherische Hilfen“ 
Das vergangene Jahr stand auch im Zeichen der Umsetzung eines Maßnahmepake-
tes aus dem Teilplan „Erzieherische Hilfen“. So konnte zum 01.11.2002 das  „Bera-
tungszentrums des Landkreises Aichach-Friedberg für Kinder, Jugendliche, Eltern 
und Familien“ in Kissing offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. In diesem 
Beratungszentrum werden unterschiedliche Dienste und Einrichtungen „unter einem 
Dach“ und „vor Ort“ organisiert angeboten wodurch präventiven Gesichtspunkten und 
regionalen Bedarfssituationen Rechnung getragen werden konnte. 
Damit konnte ein langjähriger Planungsprozess zu einem erfolgreichen und vorläufi-
gen Abschluss gebracht werden. Damit die neu geschaffenen Dienste und Einrich-
tungen auch in der Zukunft unter dem Anspruch einer effizienten und im Rahmen 
einer bedarfsorientierten Jugendhilfestruktur weiter entwickelt werden können, wur-
den mit den entsprechenden Freien Trägern jeweils Verträge und Leistungsvereinba-
rungen abgeschlossen. 
 
Qualitätsentwicklung - Evaluationsstudie 
Die bereits im Jahr 2001 begonnene qualitative Auswertung der in den vergangenen 
10 Jahren abgeschlossenen Maßnahmen nach § 32 SGB VIII (Erziehung in einer 
Tagesgruppe) in Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Tagesstätte konnte im 
vergangenen Jahr soweit fertiggestellt werden, dass zu Beginn des Jahres 2003 die 
Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse in Aussicht gestellt werden kann.  
IN dieser Studie werden nicht nur Entwicklungsverläufe von Kindern und Jugendli-
chen nach Abschluss der Maßnahme beschrieben. Auch werden qualitative Ein-
schätzungen von Kindern, Eltern, der Einrichtung und des Jugendamtes gegenüber-
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gestellt, um die zukünftige Zusammenarbeit da, wo es notwendig ist, weiter zu entwi-
ckeln. 
Das mittelfristige Ziel dieser Untersuchung besteht auch in der Absicht, in der Zu-
kunft alle ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen nach dem jeweili-
gen Abschluss hinsichtlich ihrer Ergebnisse zu erfassen und einer qualitativen Be-
wertung zu unterziehen. 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
Mit der Vorlage des Teilplanes „Kindertagesbetreuung“ kann der erste Planungs-
durchlauf  im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe als abgeschlossen bezeichnet 
werden. Damit existieren in wichtigen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe neben 
den erhobenen Beständen an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen auch 
fundierte und umfangreiche Bedarfsfeststellungen, die als Zielorientierung für die 
zukünftige Weiterentwicklung der Angebotsstruktur der Kinder- und Jugendhilfe im 
Landkreis Aichach-Friedberg dienen können. Nun wird es einerseits darum gehen, 
beschlossene, ausstehende Maßnahmevorschläge je nach Priorität und im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel umzusetzen. Gleichzeitig ist es not-
wendig, die Umsetzung dieser und der bereits umgesetzten Maßnahmen unter fach-
lichen Gesichtspunkten zu begleiten, damit beabsichtigte Wirkungen dokumentiert 
und notwendige Korrekturmaßnahmen auf den Weg gebracht werden können. 
Zukünftig wird es im Bereich der Jugendhilfeplanung verstärkt darum gehen, die vor-
handene Substanz an Angeboten und Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe zu 
konsolidieren. Dies erfordert, neben fachlich-pädagogischen Zielvorgaben, auch eine 
ressourcenorientierte Perspektive, damit „... ein möglichst wirksames, vielfältiges und 
aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, ...“ 
(§ 80, Abs. 2, Satz 2, SGB VIII). 
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9. Koordinationsstelle Schulsozialarbeit 

In diesem Fachbereich ist ein Diplom-Pädagoge (1,0 Stelle) tätig. 
Die Koordinationsstelle Schulsozialarbeit ist definiert als vernetzende, präventiv und 
interventiv agierende Fachstelle für den Landkreis. Koordinierung bedeutet u.a.  
- Vermittlung von bestehenden Hilfsangeboten,  
- Vermittlung in strittigen Fragen zwischen Jugendhilfe und Schule, 
- Zusammenarbeit Polizei, Schulamt und Bußgeldstelle bei der Schulverweigerung,  
- Durchführung und Begleitung von Projekttagen an Schulen, 
- Vermittlung von Vorträgen, Elternabenden 
 
Einzelfallberatungen 
War noch im Schuljahr 2000/2001 die Bedarfsklärung für Angebote der Jugendsozi-
alarbeit an Schulen die hauptsächliche Kernarbeit, wurde in diesem Schuljahr ver-
stärkt das Segment „Einzelberatung und Abklärung für Schüler und Schülerinnen“ 
zum Kernarbeitsgebiet. Beratung konnte entweder telephonisch oder/und vor Ort 
gegeben werden. Entsprechende Pressemeldungen mit den Kontaktnummern wur-
den im Dezember 2001 veröffentlicht.  
Die untenstehenden Fallzahlen werden unterteilt in niederschwellige einmalige tele-
fonische Beratungen, niederschwellige Vor-Ort-Beratungen (ein bis drei Termine mit 
dem Kind/Jugendlichen und ggf. den Eltern, ggf. involvierten Lehrkräften), intensive 
Beratungen (mind. vier Termine) und diagnostische, teils interventive, Abklärungen 
mit weiteren Vermittlungsschritten.  
 
Übersicht über erfolgte Beratungen: 
 Telefonische Beratung Vor Ort  

Beratung  
Intensiv-
beratung  

Abklärungen  

Sozialraum  
Süd 

35 Eltern 5 Lehrer 32  
Schüler 

8  8 Acht Abklärungen (drei 
Vermittlungen zum The-
rapeuten) 

Aichach 21 Eltern 14 Schüler 4 3  Drei Abklärungen 
Nord 28 Eltern 7 Lehrer 29 Schüler 7 4 (davon zwei 

Schuljahrbe-
gleitend) 

Zwei Abklärungen  
(1Erziehungsbeistand-
schaft) 

Gesamt: 84       12 75 19                      15 13 
 
Somit wurden in unterschiedlicher Intensität insgesamt 228 Klienten beraten, vermit-
telt etc. Zusätzlich wurden in drei Fällen intensivere Lehrerberatungen durchgeführt 
(v.a. Bedrohungsgefühle nach Erfurt).  
Im Bereich der eingreifenden Abklärungen konnten von 13 betreuten Klienten mit 
intensiver, schwerwiegender Problematik 9 Klienten geholfen werden, ohne weiter-
führende Maßnahmen in Anspruch zu nehmen ! 
 
Konzentrationstraining 
Das von der KSS angebotene Konzentrationstraining umfasst 11 Einheiten. Darin 
enthalten ist ein einführender Elternabend, acht 45-minütige Trainingseinheiten, ein 
abschließender Elternnachmittag sowie bei entsprechender diagnostischer Abklä-
rung eine weiterführende Eltern/Kind-Beratung. Im Schuljahr 2001/2002 wurden ent-
sprechend vier Kurse durchgeführt. Sie zeigten große Resonanz bei den beteiligten 
Schulen und Eltern. 
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Konfliktlösungstraining 
Ein zentrales Thema der Jugendsozialarbeit an Schulen ist die Steigerung der sozia-
len Kompetenz der Kinder und Jugendlichen. Zu diesem Themenkreis bietet die Ko-
ordinationsstelle Schulsozialarbeit das Konfliktlösungstraining an, welches aufbau-
end auf basalen Techniken und Strategien selbst entwickelt wurde. Dieses Training 
wird als 90-minütiger Kurs (z.B. für Projekttage) und als zehnstündiger Lehrgang (ü-
ber mehrere Monate) angeboten. Im Landkreis Aichach-Friedberg wurden im ver-
gangenen Jahr zwei solcher Kurse und zwei Lehrgänge durchgeführt (HS Friedberg, 
HS Aichach (St.Ottilien), HS Mering, GS Mering). Nach Durchführung dieser Lehr-
gänge für Schüler und Schülerinnen wurden mehrere problematische Teilnehmer 
betreut und in drei Fällen an Therapeuten weiter vermittelt.  
 
Elternabende, Elternkurse 
Aufgrund der Landkreisorientierung der Koordinationsstelle Schulsozialarbeit stellen 
Elternabende ein wichtiges Werkzeug zur Verbesserung individueller erzieherischer 
Kompetenzen dar. Es wurden mehrere Vorträge zu den Themen „Grenzen setzen in 
der Erziehung“, „Bedeutung des Vaters“ und „Konzentrationsübungen“ an den Schu-
len im Landkreis durchgeführt (HS Friedberg, THS Ottmaring, HS Mering, VS Mer-
ching, HS Dasing). Je Vortrag konnten durchschnittlich ca. 100 (!) Zuhörer begrüßt 
werden. Daran anschließend nutzten Eltern an einer Schule (HS Mering) das Ange-
bot eines weiterführenden Elterntrainings zum  Themenkomplex „Erzieherische Me-
thoden und Möglichkeiten“. In fünf Abendtreffen wurden pädagogische Kompetenzen 
eingeübt, Erfahrungsaustausch in der Gruppe praktiziert und teilweise auch Einzel-
beratungen geleistet.  
 
Projekttage (Gewaltpräventionspaket) 
Die Hauptschule Friedberg nutzte im Frühjahr 2002 die angebotene Möglichkeit, Un-
terstützung in der Planung und Durchführung eines Projekttages zu erhalten. Ge-
meinsam mit der Kommunalen Jugendarbeit war die Koordinationsstelle Schulsozial-
arbeit maßgeblich an vorbereitenden Treffen beteiligt. Während des dreitägigen Pro-
jekts wurden durch die KSS mehrere Kurse zum Thema „Konfliktmanagement“ 
durchgeführt. 
 
Streitschlichter 
Die Steuerungsgruppe Schulmediation, bestehend aus Herrn Schönherr (Kreisju-
gendpfleger), der Schulpsychologin Frau Osen-Appel, Frau Eichler-Süß (Lehrerin) 
und Herrn Bell führte im vergangenen Jahr keine Fortbildung für Lehrer und Lehre-
rinnen durch. Grund dafür war die nicht geklärte Frage, ob Lehrer eine entsprechen-
de Ausbildung auch außerhalb schulspezifischer Fortbildungszentren (z.B. Lehrer-
akademie Dillingen) in Anspruch nehmen dürfen. Somit beschränkte sich die Arbeit 
auf mehrere Beratungen von Lehrern und Lehrerinnen in der Planung bzw. Durchfüh-
rung von Streitschlichtermodellen an entsprechenden Schulen.  
 
Ausbau der Schulsozialarbeit 
Ein wesentliches Betätigungsfeld im Schuljahr 2001/2002 war dem Ausbau bzw. 
Neuaufbau von Jugendsozialarbeit an Schulen gewidmet. Hierbei nahm die Koordi-
nationsstelle an relevanten Arbeitssitzungen teil (u.a. Mitarbeit im Ad-hoc-Ausschuss 
zur Erarbeitung von Förderrichtlinien). 
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Weitere Aktivitäten in diesem Aufgabenbereich (Beispiele): 
- Kontakte mit den Bürgermeistern Herrn Habermann und Herrn Dr. Bergmair zur 

(Weiter-)finanzierung der Jugendsozialarbeit an Schulen in Friedberg u. Aichach  
- Präsentationen an Schulen und im Jugendhilfeausschuss.  
- Präsentation der zu erwartenden Förderrichtlinien in der Bürgermeisterdienstver-

sammlung 
 
Lehrerberatung 
Pädagogische Beratung von Lehrern gehört nicht zu den Kernaufgaben der Koordi-
nationsstelle Schulsozialarbeit. Trotzdem war es häufig nötig, solche Beratungen im 
Zuge von Vermittlungsgesprächen zwischen Schülern und Lehrern durchzuführen.  
 
Fortbildung in Gauting (TZI) 
Teilnahme an einem fünftägigen Fortbildungskurs „Themenzentrierte Interaktion“ 
 
Projekt „Gewalt und Medien“ 
Bereits im Schuljahr 2001/2002 fanden Vorgespräche zum geplanten Projekt „Gewalt 
und Medien“ statt, welches im Frühjahr 2003 durchgeführt wird. Die Schirmherrschaft 
für dieses Projekt übernimmt Herr Landrat Christian Knauer.  
 
Beirat Schulsozialarbeit 
Die Arbeit der Koordinationsstelle Schulsozialarbeit wird begleitet durch den Beirat 
Schulsozialarbeit. In drei Sitzungen wurden die wesentlichen Eckpunkte und konzep-
tionellen Veränderungen dieser Fachstelle diskutiert. Der Ausbau von Jugendsozial-
arbeit an Schulen war wesentlicher Bestandteil dieser Sitzungen. Aus diesem Grund 
wurden die Bürgermeister von Aichach und Friedberg, als primär beteiligte Vertreter 
der Kommunen der ersten Ausbaustufe, zu den Gesprächen eingeladen.  
 
Zusammenfassung 
In diesem Jahresbericht kann festgestellt werden, dass sich die Koordinationsstelle 
Schulsozialarbeit im Landkreis endgültig etabliert hat. Die Fachstelle wird von vielen 
Schulleitern und Lehrern, Eltern und Schülern frequentiert, sie ist mittlerweile u.a. 
durch die Beteiligung an den Gesprächen in Augsburg und München zum Ausbau 
der Jugendsozialarbeit, auch durch die Beteiligung an der Erstellung der Förderricht-
linien am Sozialministerium in München überregional bekannt. Sog. „Berührungs-
ängste“ von Schülern, aber auch von Schulleitern und Lehrern können nicht mehr 
festgestellt werden. Während allgemein nahezu alle Schulen im Landkreis zumindest 
einmal die Mitarbeit und Hilfe der Koordinationsstelle Schulsozialarbeit in Anspruch 
nahmen, findet im Besonderen eine intensive und kontinuierliche Zusammenarbeit 
mit mehreren Schulen im Landkreis statt (u.a. HS Aindling, HS Pöttmes, THS Ottma-
ring, HS Mering).  
Die Einbeziehung von Aufgaben des Fachbereichs „Hilfen zur Erziehung“ in den 
Leistungskatalog der Koordinationsstelle hat sich als äußerst fruchtbar und sinnvoll 
erwiesen. So können Schülern und Schülerinnen, mit welchen bereits in mehreren 
Einzelgesprächen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden konnte, weitere Hilfen 
angeboten werden, entsprechende Hilfeplangespräche durchgeführt und eventuelle 
Erziehungsbeistandschaften begleitet werden, ohne dass die Kontinuität der Bezie-
hungsarbeit unterbrochen werden muss. 
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Anhang 
 

Übersicht über die Bearbeitungsfälle 
der Jahre 1999 - 2002 

 
 

Bearbeitungsfälle 1999 2000 2001 2002 

Amtsvormundschaften 
(§ 55 SGB VIII) 

24 20 28 28 

Beistandschaften, sonstige Pflegschaften 
(Ergänzungs- u. Vermögenspflegschaften) 
(§ 58 SGB VIII) 

558 536 545 551 

Beratungen nach § 52 a SGB VIII  31 
 

32 26 

Mündelgeld 
(§ 56 Abs. 3 SGB VIII) 

 
673.244, -- 

 
722.749, -- 

 
824.097,--  

 

 
851.814,--  

Kinder in Familienpflege 
(§ 33 SGB VIII) 

38 43 51 59 

Kinder in Tagespflege 
(§ 23 SGB VIII) 

76 50 56 48 

Kinder in Heimen  
(§ 34 SGB VIII) 

65 72 90 93 

Inobhutnahmen  
(§ 42 SGB VIII) 

7 6 4 10 

Hilfe für junge Volljährige 
(§ 41 SGB VIII) 

20 20 22 4 Pflegek. 
22 Heim  

Beistandschaften nach  
§ 30 SGB VIII 

27 35 45 52 

§ 32  Heilpäd. Tagesstätte 
 

34 31 31 36 

§ 31 Soz.päd.Familienhilfe  14 15 12 14 
Eingliederungshilfe 
§ 35a SGB VIII  insgesamt 
• davon  § 35 a ambulant 
• davon  § 35 a teilstationär (HPT) 
• davon  § 35 a stationär (§ 34) 
 

 
209 
168 

25 
16 

 
196 
149 

26 
21 

 
195 
158 

24 
13 

 
216 
164 

37 
15  

Haushaltshilfen nach § 20  0 0 0 0 
Mutter-Vater-Kind-Unterbringung 
§ 19 

1 1 0 2 

besondere erzieherische Hilfen 
§ 27 Abs. 2 

3 2 2 2 
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Bearbeitungsfälle 
 

1999 
 

2000 
 

2001 2002 

Übernahme von Kindergartenbeiträgen 
(einschl. Horte + Kinderkrippen) (§ 22, 24 
SGB VIII) 
 
Ablehnungen 

 
 

265 
 

32 

 
 

210 
 

67 

 
 

205 
 

95 

 
 

239 
 

112 
Kindergartenaufsicht (Fachberatung) (§ 
45 ) 

57 
+ 5 Horte 

59 
+ 5 Horte 

61 
+ 5 Horte 

62 
+ 5 Horte 

Kindergarten (Personalkostenzuschüsse) 57 
+ 5 Horte 

59 
+ 5 Horte 

61 
+ 5 Horte  

62 
+ 5 Horte 

Kindergarten (Personalkostenzuschüsse)  
01.09.-31.09.des folgenden Jahres 

 
 ~3.681.301,-- 

+ 5 Horte 
~178.952,--  

 
*3.760.040,-- 

+ 5 Horte 
*193.523,-- 

 
3.954.842,-- 

+ 5 Horte  
187.695,-- 

 
4.266.295,17 € 

+ 5 Horte 
199.246,40 € 

Kinderbetreuung im  
„Netz für Kinder“ 

4 4 4 4 

Jugendgerichtshilfe 
(§ 52 SGB VIII) 

    

− eingegangene Strafanzeigen gegen 
Jugendliche + Heranwachsende 

561 463 461 447 

− erstellte JGH-Berichte 156 177 191 169 
− abgeschlossene Fälle 522 469 387 383 
− wahrgenommene Gerichtstermine  90 85 85 94 
− Betreuungsweisungen 3 0 0 0 
− Täter-Opfer-Ausgleich 
     (T=Täter/ O.=Opfer) 

11 
11 T./11 O. 

16 
16 T./12 O. 

9 
9 T./9 O. 

11 
13 T./13 O. 

Stellungnahmen bei     
− Regelung der elterlichen Sorge  (§ 50 

SGB VIII) 
112 108 125 126 

− Regelung des Umgangs- 
    rechts  (§ 50 SGB VIII) 

28 40 38 44 

− Namensänderungen 
 

8 7 3 2 

Adoptionen - abgeschlossen 
 

2 3 5 6 

Adoptionen - Pflege 
 

2 1 3 4 

Stiefvateradoptionen 
 

15 13 14 8 

Beurkundungen 
 

201 247 232 261 

Jugendschutzkontrollen 
 

1 3 2 0 

Jugendhilfeausschusssitzung 3 3 3 3 
Beratungen - Hausbesuche 
(Sozialdienst) 

403 119 303 317 

Beratungen - Im Amt 
(Sozialdienst) 

931 919 1148 1123 

Beratungen - Im Amt 
(Verwaltung - alle Bereiche) 

1820 2136 2243 2315 

Leistungen  
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

1004 1097 924 995 

Urlaub auf dem Bauernhof 6 
(3.681,--) 

8 
(901,--) 

2 
(1.288,--) 

1 
(966,-- €) 

 
 


